
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/5/22 10Os113/64
(10Os114/64, 10Os115/64, 9Os131/68

(9Os132/68)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1964

Norm

StPO §41

Rechtssatz

Das Gericht hat, wenn es die 3nanziellen Verhältnisse des des Angeklagten, der die Beistellung eines Armenvertreters

begehrt, nicht kennt, Erhebungen über diese zu p8egen. Die Bewilligung des Armenrechts von der Vorlage eines

Armenrechtszeugnisses abhängig zu machen, ist nicht zulässig.
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